
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/5/2 9Os128/61,
11Os197/62

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1961

Norm

StGB §71

Rechtssatz

Bei einer Verurteilung nach dem § 335 StG (nunmehr § 88 Abs 4 StGB) und einer weiteren nach dem § 431 StG

(nunmehr § 88 Abs 1 StGB), wenn es sich in beiden Fällen um Verletzung von Verkehrsvorschriften handelt, liegt die

sozialschädliche Tendenz beim Täter auf der gleichen Linie. Er bekundet daher in beiden Fällen "gleiche schädliche

Neigung".
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